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Das erwartet Sie:

! Ausgangssituation

! Sozialraumorientierung in der EGH E 

! Finanzierungsstruktur – Budgetlösung in Nordfriesland

! Vorteile und Weiterentwicklung in der EGH E



Kreis Nordfriesland 

! 165.000 Einwohner*innen

! 2.000 km² Fläche
(ca. 81 EW / km²)

! Inseln und Halligen

! Träger der Eingliederungshilfe

! Optionskommune SGB II

! EGH-Budget: 48 Millionen (brutto)

! circa 40 Mitarbeiter*innen 

! drei Sozialräume
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! UN-
Behindertenrechtskonvention

! ASMK: Weiterentwicklung der 
Eingliederungshilfe 

! Verhandlungen zum 
Landesrahmenvertrag SH

! interne Diskussionen über die 
Weiterentwicklung der EGH bei 
Leistungsträger und 
Leistungserbringern seit Ende 
2010
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! Gründung der Modellprojekt-
AG im September 2011

! 01.01.2013: Beginn des 
Modellprojektes

! 01.01.2018: Eintritt in den 
Regelbetrieb

! Übergang zum SGB IX über 
das BTHG 

Sozialraumorientierung 
in Nordfriesland
Entstehung des Modellprojektes 
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Beweggründe 
der Leistungserbringer und des Leistungsträgers

! Hohe Unzufriedenheit mit dem Hilfe- und Unterstützungssystem
! Verbesserte Teilhabeplanung; der Wille, die Wünsche und 

Bedarfe der Leistungsberechtigten werden im Mittelpunkt 
stehen

! Gesicherte Finanzierung der Leistungserbringung
! Abkehr von der FLS und der institutionellen Leistungserbringung
! Verbesserte Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten 
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! Konsequente Einbeziehung und Beteiligung der betroffenen 
Menschen

! Transparente, nachvollziehbare Prozesse in der 
Teilhabeplanung

! Offene Zugänge zum Hilfesystem
! Arbeit im Sozialraum wird obligatorischer Bestandteil der Unter-

stützungsleistung
! Leistungsträger und Leistungserbringer übernehmen 

gemeinsam die fachliche und wirtschaftliche Verantwortung 

Beweggründe 
der Leistungserbringer und des Leistungsträgers
Fortsetzung



Sozialraumorientierung 
in Nordfriesland
Entstehung des Modellprojektes

Mit der Einführung der Sozialraumorientierten Eingliederungshilfe E vollzog 
sich ein umfassender, innovativer Strukturwandel. 

Grundlagen dafür sind

! gemeinsam vereinbarte strategische Qualitätsziele (8 Leitziele)

! ein kooperatives Gesamt- und Teilhabeplanverfahren 

! ein verändertes Finanzierungssystem.

Die stetige fachliche Weiterentwicklung der EGH E erfolgt in gemeinsamer 
Verantwortung des Leistungsträgers und der budgetierten 
Leistungserbringer.
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! Gesamt- und Teilhabeplanung

! Maßgeschneiderte Hilfen

! Flexible Gestaltung der 
Assistenzangebote unter 
Aufrechterhaltung 
der Beziehungskontinuität

! Sozialräumliches Arbeiten
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! Arbeit, Beschäftigung und 
soziale Teilhabe

! Kooperation zur Entwicklung 
der Sozialräume

! Fachliche Standards

! Ein Modell für Nordfriesland

Sozialraumorientierung 
in Nordfriesland
8 Leitziele
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Quelle: landkreiskarte-nordfriesland.de
Stadt 
Friedrichsstadt

Stadt Tönning

Amt Eiderstedt

Amt 
Pellworn

Gemeinde 
Reußenköge

Amt Landschaft Sylt

Gemeinde Sylt

Amt Föhr-
Amrum

Stadt Husum Amt Nordsee-
Treene

Amt Südtondern

Amt Mittleres 
Nordfriesland

Amt
Viöl

Sozialraum Nord 

Sozialraum Mitte 

Sozialraum Süd 

Sozialräume
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Gremienstruktur



! Kostenträger und budgetierte 
Leistungserbringer arbeiten auf 
Augenhöhe

− Konsens bei allen 
Entscheidungen

− Teilhabeplanung als 
kooperativer Prozess

− gemeinsame 
Finanzverantwortung

− Transparenz bei den 
Finanzen

− gemeinsame Fachfort-
bildungen
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! erfolgreiche Kooperationen 
der budgetierten 
Leistungserbringer durch 
gemeinsame Nutzung der 
Ressourcen und der 
Angebote

! im System vorhandenes Geld 
wird intelligent(er) eingesetzt

! zielgruppen- und 
bereichsübergreifend 
ausgerichtete Angebote

Praktische Umsetzung 
Sozialraumorientierung in Nordfriesland



Evaluation
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Finanzstruktur: Ausgangssituation

! Ausgangslage 
− ausschließlich Einzelfallhilfen im bisherigen System

! Folge 
− Kein Geld für fallunspezifische/fallübergreifende (FuA/FüA) Arbeit

− Angebote und Strukturen, um Ressourcen des Sozialraumes vielen 
Menschen zur Verfügung zu stellen, fehlen

− Feilschen um Fälle bzw. (Fachleistungs-) Stunden

− Kontrollverhältnis zwischen LT und LE 

− Keine gemeinsame Verantwortung der LE und des LT

! Lösung
− Einrichtungs- und Trägerbudgets
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Budget heißt, dass
! eine bestimmte Summe Geld 

an eine Einrichtung gezahlt 
wird, ohne dass dieser Summe 
eine bestimmte Anzahl von 
Fällen/eine bestimmte Menge 
von Teilhabeleistungen 
zugrunde liegt. 

! der Anbieter in die Lage 
versetzt wird, flexibel und 
ressourcenorientiert an dem 
individuellen Willen, den 
Zielen und ggf. den Bedarfen
der Betroffenen zu arbeiten.
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Budget heißt nicht, 
! dass individuelle 

Rechtsansprüche versagt 
werden, oder dass der 
Anbieter Eigenmittel 
einsetzen muss, wenn das 
Geld verbraucht ist.

! dass ungesteuert und intrans-
parent Geld ausgegeben 
wird.
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Rahmenbedingungen der Budgets

! Das erste Budget wird auf der Grundlage der im Vorjahr an den 
Anbieter gezahlten Beträge plus der vereinbarten Steigerungsrate in 
Höhe von 2 % berechnet

! Mehrkosten, die das Budget übersteigen, werden nicht erstattet

! Das Budget steigt jährlich um 2 %

! Steigen oder sinken die Falltage um 5 %, so werden Gespräche über 
Budgetanpassungen geführt

Keine exklusiven Sozialraumbudgets und/oder Sozialraumträger
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Rahmenbedingungen der Budgets
Fortsetzung

! Quartalsweise Vorlage einer vereinfachten Ist-Kosten-Abrechnung

! regelmäßige, übergreifende gemeinsame Quartalsgespräche mit 
Controller*innen der LE 

! Auszahlung in monatlichen Abschlägen 

! Abstimmungen über Investitionen über 5.000 Euro und zusätzliches 
Personal erfolgen in den Sozialraumkonferenzen 

! Einrichtungs-/Trägerbudgets auf freiwilliger Basis

! flexible Verwendung des Budgets

! Regularien zur Verwendung von Überschüssen



Controlling

! Quartalsweise Ist-Kosten-Abrechnungen und Auswertungen in der AG 
Auswertung

− Umstellung Finanzcontrolling auf Falltage

! LE kontrollieren sich auch gegenseitig 

− Zusammenarbeit bindet alle gleichermaßen in einer gemeinsamen 
fachlichen und finanziellen Verantwortung

! Entwicklung eines Wirkungscontrollings

! Evaluation des Projekts zur sozialräumlichen Entwicklung 
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Abrechnungsschema
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Vorteile der Budgets

! Planungssicherheit für LT und LE durch jährliche Steigerung um 
2% 

! Leistungserbringung folgt dem Willen, den Zielen und 

individuellen Bedarfen durch höhere Flexibilität 

! kein Feilschen um Fachleistungsstunden

! Quartalsweise Auswertung (Budgetauswertung) sichert den Blick 

− auf die Einhaltung der Zahlen und 

− ist transparent für alle Beteiligten

! Ist-Kostenabrechnung berücksichtigt alle Kostenarten gemäß LRV

! Abbau von administrativen Aufwand bei LE und LT 



! Entwicklung von Treffpunkten im 
Sozialraum

− das ECKHUS in Husum

− KunstECK in Bredstedt

− Kleine ECKE Leck

− ECKE Tönning

! Alle Treffpunkte werden in 
Kooperation unterschiedlicher 
Leistungserbringer der 
Sozialräume betrieben und 
stehen allen Bürger*innen offen
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! Sie bieten Gruppenaktivitäten, 
Gesprächsmöglichkeiten, 
Essen, Beschäftigungs- und 
Arbeitsmöglichkeiten, soziales 
Miteinander und dienen der 
Koordination und Kooperation 
von Angeboten der 
Sozialräume

Weiterentwicklung 
der Angebotsstruktur
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Ihre Referentinnen:
Birgit Zimmer, AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Erika Schulz, Brücke Schleswig-Holstein gGmbH


